
dieses Herrenrecht nicht völlig unbestritten war280 . Nach mehreren Ensheimer
Weistümern sollen Klagen über den Müller dem Meier vorgetragen werden.
Wenn der Müller nicht mahlen kann oder will, dürfen in mehreren Orten die
Bewohner auf andere Mühlen ausweichen: in Ensheim 1511 mit Erlaubnis des

Müllers, in Nalbach 1347 und 1593, wenn der Müller nicht innerhalb von drei
Tagen zu seiner Dienstleistung bereit ist. Während der Wartezeit ist er verpflich¬
tet, seinem Auftraggeber jeweils genug Mehl für den täglichen Bedarf zur Ver¬

fügung zu stellen. Außerdem wird hier wie in Mechern der Vorrang von
Gemeindemitgliedern vor Auswärtigen beim Mahlen festgestellt. Da es an sich

zum Mühlenbann gehört, daß die Pflichtigen gegenüber freiwilligen Kunden
bevorrechtigt sind, bedeuten die Bestimmungen allerdings kein Gemeinderecht,
sondern sind vielmehr ein Indiz für Spannungen, die zwischen Dorfgemeinde
und Müller bzw. dem Bannherrn bestanden.
Die Sonderstellung der Mühle unterstreichen einige Weisungen: in Bliesmengen
war die Mühle ebenso wie das Backhaus und der Kirchplatz ein besonderer
Freiplatz. In diesem besonderen Friedensbereich begangene Frevel wurden härter
bestraft. In Nalbach war 1593 die freiheit sogar schon auf einen Schuldner
ausgedehnt, der auf dem Weg zur Mühle mit dem Mahlgut seinem Gläubiger
begegnete, er durfte ungepfändet weiterfahren. Außerdem konnte jeder in der
Mühle ein Asyl finden unter der Bedingung, daß er das Leben nicht verwirkt
hatte281 . In der Nähe der Mühle mußte ein Weideplatz für die Pferde der Mahl¬
willigen zur Verfügung stehen. Der Bäcker spielt eine viel geringere Rolle im
Weistum: nur sechsmal wird ein Backhaus oder Bannofen erwähnt282 . Darunter
befindet sich keine Bestimmung in genossenschaftlichem Interesse. Auch der
Wirt, der fast ebenso häufig wie der Müller erwähnt wird, kommt nur in seinen
Beziehungen zur Herrschaft vor. Das entspricht den Beobachtungen in anderen
Landschaften283 .

280 Die Bestimmung könnte sich auch gegen die Vögte richten, die an den Mühlen¬
einnahmen beteiligt waren, aber keinen direkten Einfluß gewinnen sollten.

281 Außerdem ist die Weisung ein Hinweis darauf, daß die an sich verbotene Selbst¬
pfändung für Schuld offenbar hier noch ausgeübt wurde.

282 Kummer (wie Anm. 277) 65—72 führt zwar eine Reihe von Verpflichtungen des
Bannbäckers gegenüber seinen Kunden an, hat jedoch in den 6 Bänden der Grimm¬
schen Sammlung insgesamt nur 23 Belege gefunden, die zwar alle aus dem links¬
rheinischen Gebiet, aber nicht aus dem heutigen Saarland stammen. Es handelt
sich dabei nur um genauere Ausführungsbestimmungen der Pflichten des Bäckers,
die man sich überall ähnlich denken kann. Natürlich ist eine genaue Weisung
immer ein Zeichen von Spannungen. Nach den saarländischen Weistümern be¬
standen die Spannungen aber nicht zwischen dem Bannbäcker und der Gemeinde,
sondern zwischen dem Bannherrn und der Gemeinde.

283 Vgl. Müller (wie Anm. 6) 109/110; Burmeister (wie Anm. 2) 86; Bestimmungen
über die Wirte sind hier zum Polizeirecht zu zählen, also zu einem Rechtsbereich,
der im saarländischen Weistum keine Rolle spielt; in Tholey wird 1580 ein be¬
sonderes Pfandrecht des Wirtes ab einem bestimmten Schuldenbetrag gewiesen;
Meinhard Amrhein, Bemerkungen zum genossenschaftlichen Charakter der Weis-
tümer (Zeitschrift für bayrische Landesgeschichte 33/1970, 811—817) hält ein
solches Pfandrecht für ein Zeichen besonders großer genossenschaftlicher Rechte.
Dieses späte Weistum hat jedoch sonst keinerlei genossenschaftliche Elemente, so
daß die Weisung wohl eine Entscheidung in einem besonderen Fall war und kein
Indiz für Freiheiten der Untertanen.
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